
;7. Deiblntt Deiblatt zur,Parlo.montskorrospondens 
; , 

21. November 1956 

21/A 

der 1..bgeorcineten' S 1 '~ Y i k, Pop, u 1 0 rum, ~ i IS n ~ r, H 0 r n, 
p 1"0 U EI ale rund Genossen, 

betreffend die- Sphaf.f'Ul'IC 9~:nea \1ohnraumvarsor~s~e8etzes • 
.. -,-.- .... 

Dar ,Nationa.lra.t '1'011e bes,ch,ließen: 

,Dundesgesetz ,v9,m .......... ' ............................... , 

Yomij] , DestimmumenUber '4ie Ve:rsptr:unß d~ !teyJi1kerUM mit \7ohnro.um 2rlo.ssqn 

, " worden {UOhlU'a~orsol'f!ßlEßStie~etrt) .. 
Der No.tiono.l1:at bo.t besohlossen: 

Artikel I. 

XQrmor~ der Uohriungsuohondan, . 
U. (1) Die Gemeinden haben \1ohnungsuchende, die in ihrem Daroiohc ,JU ' 

wohnen cenötigt siBe oder duroh 10 Jo.hra freiwillig in ihr cewohnt ha.ben, auf 

ihren i .. ntra.e aJ,S wohnungsbedürftig fortlaufond vorzUmerken, we);1n 

o.uoh ' 

a) sie obdach~os oder Ullllli·tte lbo..r, von ObdaClhlos.WJgd.t bedroht sil'l.d oder 

b) ihre ~ohnung seit mehr als einem Jahr überbelegt ist oder 

0) ihre Wohnung nach Eil1ßehen des MictvQrhältn1sses 'Von der Dezirksverwal

tungsbehördG als gesundheitsschädlioh erklärt wurdß. 

(2) Als wohnungsbedtirftig 1m Sinne der Destimm'ilng(u'l. des Aba. 19o1t~n 

'e.) Ehepo.are Mch mindesten$ einjähriger Dauer der Ehe, sofern eie in Erm!t.n
crelung einer eigenen Wohnung keinen gemeinsamen Housh~lt führen kBnnen, 

, , I 

b) Untermieter, wenn auf sieboziehungslieise o.Uf d~Ci) von ihnen bowohnte1'l 
Wohnräume die Voraussetzungen des Ab~ .. 1 zutreffen, 

(;) Als ~ittelbar von Obdaohlosigkoit bedroht gilt ~in Wohnungsuchonder, 
wenn er auf Grund eines gerichtlichem ode1' vcrt1o.1tuncsbohördlichonExekut~onstite18 

zur Rtiwnunc gez'\llmgen ist /I 

(4) l~ls überbelegt gilt eine Ylohnune (Wohnräume .. i"bs. 2 lit. b), \renn die 

Z~hl der Personen, die den Hausstand des WohnuncsUchendan bilden, die Zahl der von 
1hnen bewohnten Ylohnräume übersteigt; 'die LandesregierUl1.g kum durch Verorclnung 

bestimmen, daß eine Wohnung nur dann als überbelegt ,eiit, wenn die Zahl der Pe~ 

sonen, die den Hausst~nd des \1ohnungsuchenden bilden.' die Zo.hl der von ihnen be-
, , 

wohnten \1ohnrä:umo um mehr a.ls ,eine Person übersteigt. 

(5) Zum Ho.ussto.nd (ADs. 4) zl:ihlen: Der Ehegrwtte (Zobenageföhrte) ~ Personen, 

, die zum Mieter ineincmVer'lo.ndtsohc.fte-, SchwägerScho..fta .. oder . .\dQptionsverhältnis 

,stehen.' terner Pflegekinder und in HcLusgomeinsoho,ft a.uf"genom.iicne Ho.usgahilfen. 
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;8. Deibltltt 21. November 1956 

D. (1) Dio Gerioinde ha.t c1cm\1oht1urtGsuchcnden bei Zutre.ffen der Voraus .. 

~otzuneendes §leine-Deseheini6~nc üb~ seine Vormerkung auszustel1cnJ irt der 
D~schciniC;\.U'lß' ist <ler erunll del: Vormel'kune' a.nzufü.lll.';en. 

(2) Der vorccll1;orktc ',iTohnttngsuchonc1e ist verpflichtet, ÄnderUngen in den für' 

die Vorrnerkungl11llßgobonden Vm.stäntlon der Gemeinc1e, bei der er als V/ohnungsuchender 

voreemerkt iS,t J ~nnerhnlb zweier 'i1oohen nc.oh ihrem Eintl'itt sohrift1ich nnzuzeiß'cn. 

~,,(}) \1er.ri dia Vora.ussetzUl'lgcn dcs §l ntoht mehrgeceben sind. hC'.t die . 

Gomelnde den Wohnungsuchende.n a.us dem Verzeichnis (§ 1 Aba.,l) zu stroichen und 

eliE) Dosoheini8'UllG (Ahs.l) eitwuziohen; ein DeschGlid über die Streichung istnw.-
, • ' 1 • 

zu erlt ,ssen, 'ileM ,diese nicht o.uf Grund ,der ÄndeI'Ul"l.gsf:\!lZci5,e des VorC"cmex-kten ' 

v9ri'üe~\7Urde • 

1,112 ei«epf1ioht, 

l-i. (1) DorR~usoigentüme~ oder ßeih nevoll~cht~ter ist verpfliohtet, de~ 
Gemeind.e Ylohn~en, die im ZeitpW\kt des I~o.:tttrctens dieses Dundosgesetzes ' 

nioht vermietet oder nicht zur Denützung überlassen sind, sowie jede I3ec~r!i~ 

de~,Innohnb~ einer ITohnuna schriftlioh anzuzeiGen. 

(~) Der Ha~ei€entümer od~r sein Dovol1mächt1eter ho.tterner dor Gemeinde 

jedQ~ gorichtliche Urteil, mit ,dem. einer Aufkünc1ieune- oder eil.'lem RäumUtlGsbegehren 

hinsichtlich einor V70Mung statt{;c{!,'ebcn wird, nach dessen Rechtskraft sohriftlioh 

a~uzeieon; das gloiehe eilt für Uohn~saufkündi~en, die ~nßels Erhebung von 
Ein'l;(ottd:uneen j.n Rt1ehtskro.ft' orm::.ehsen. 

, . 
(;) Die J.~cigen sin(l binnen einer \1oche ltt:1.oh Eintritt des die Äl\ZEd.ge .... 

pflicht beerUndendelft'Umstt'!.ndes der Ge~c1nde, in der die 110hnung licS't, zu. er

statten. 

, ~. Der Hauso1gcntümer knrin über folGende Wohnungen frei verfUgen, 

1. Vlohnu,ngen, die ersot; :n..'l.ch dem 1. September 1945p.urch Neu., Um.., Auf ... 

Ein- oder Zubnuton ohnQZuhilf~n~hme ~ffentlioher Mittel neu gosch~ffcn uurden 

oder worden. Das aleichß eilt :t'ttr UohnUllS§n, die dU+'ch Kr1egseinwirl.<:un.g unbevrohn .. 
Qar eQuor4on G1n~ und ohne Zuh1~fenohme örfent~iohor Mittel wiederhorgestellt 

w'Ul'dpn oderwe~den. flof~rn d1ßtttr 1hre'1iedcrherstollung erforderliohe~ Auf-

• wend\U!ßen ol'f\oblieh sind. 

2. Uohn~en, die im Eigentum oder in der Ponüt~ung eines fremüon'Stantos 

odor t1.~S exterritorial o.ncrlro.:nntor Personen s'tohen, insoweit ~ic Z\1r U~terbr1n.~. 
von diplomatischen Vertretungen oder zu Uohnzuookon für als exterritorial nno~ 

kannte l'or~on~n dienonJ ferner rrohn~en zur Unterbringung :fremder kC;l1'lsulo.rischcl" 
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39.Be1blatt 'Dc1blltt zur ,Pa.rlnmentskorrosPQndems 
, , 

21.' November 1956 
, . 

I 

. Vertretungen, denen dn$Recht ,dor l!'lxterritoria.l.ität nicht zusteht, u,n,dzur 

Untcrbr1~ T~n ~uf qrund von Sto.a.tsvertrtie<m bestellten Kommi'ssionert~owie 
\7ohn'l.11'lgen dor bei solellen Vertretungen bcz;iehl.1l\';swo1S0 Kommissionen s-tändig 

'o.ngostellten Pors'onen. iofer1'1 diese dio Sttl.atslIUrg0:t:sohaftdes Abeen,desta.atee 

bositZ,on. 

3. Vlohnuneen in bWldeseigenen Gebäuden, die am 1. September, 1945 1$ Eieen--
, . 

tum des Bundes standon, und in anderen ~ebä1?-den, die t'W:... lJlltszvrecko dos 

Dundes, ' oines L~des, eines Gemeindeverbandes, 'oine~ Ge~inde oder eines von 

einorso1ohen Gebietskörperschaft ~erwalteten öffentlichen Fonds 6d;r einer öffent

lich-rechtlichen Körpersoh~t bestimmt sind; ferner Dienst. und Natur~lwohn~en 

für öffentliche Angestellte. 
, 

4, Wohn\lnGon, die zur Ul\terbril16\lnG von Dienstnehmern eines Verkehrs-, 

industriellen, gey{e1'bliohen 0<.101' Innc1 .. und forstwirtscha.ft'lichon Unternehmens 

bis zum Inkrt\:f'tt~eten dieses Bundesgesetzes gedient, haben und für diese Zv/eckQ 

weiterhin verwendet worden. 

5. Wohnungen, die der gO'll"arbsmäßigen Jrremclenbeherbergung dienen. 

6. WohnUt1,ß'en, dio unter Dcnkmn.lschutz stehen, soweit do;-cn Benützung zu 

Wohnzw~cken die unveränderte Erha.ltung ~er geschÜtzten Räume gefährden vrurde. ' 
, .." . " 

7. trohnungen in Gebäuc1.en, die ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittol, vor 

dem 20. ,:,\,Ug'Ust 1946 errichtet wurden, wenn stil~tliche Uohnunten imWohnuri{sse1Cen. ... , 
turn stehen. 

8. N~ch dern 20. Äucust 1948 errichtete Wohnungen, die, im 17ohnt.mg~eiaen:

tum: st9hen. 

9, Wohnungen in Häusern einer gemeinnützigen Dnuvereinigung. 

10. v10hnuncon, deren Miote auf Grunlt einer C'crichtlichenEntscheic1U!1t?' wegen, 

:migenocdo.rfes endet, wenn un~: solange die VrohnUl'lt;,,;on fUr den gel ten+e~n.chton 
Eicenbedc.rf benützt werden. " • . 

11. VTohnWiC'en t die aus !!lehr als drei Zir~ern .bestehen;zwei Ka.binette 

ß'elt on cls oin Zimmer. Als Z irn,r:lor gel ton RiiUltlo 01 t einem Flä.chonmaß von mehr 

als 15 m2, ~ls K6bi~ett~ solche mit ein~m Fläohenmaß von 8 bis 15 m2• Doi der, , 

Dcrechn~~cr Zahl der Zimmer bzw. (lei' Kn.binctte bleiben außer Det:ro.chts Räume 

mit einem Fläohenm.o.ßvon weniß'cr c.ls 8 'rn2 ; mume, die no.oh der Daubevlilligunc 

zu,r Unterbringung von Ho.uscchilfcn gewidmet sin(1 0(101' innerhalb eines PQ1tra.Umo$ 

von sechs Monaten vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Z'qI' Untorbrincune von 

HQ,u~ßehilfQn ve~7endet wurden, Küohcn ohne Rücksicht,darauf, ob sie euch Wohn-
t 

z~ecken dienen ouer nicht; Vorzimocr, no.d~zimmer und sonstiGe Ncb~nräume • 

.§...j,. (1) vVQhnungen, auf welche die Destirnmuneen d~s § 4 nicht AnvlCndung 

fi2'l.den, dc.rf der !-I1Z'Q.so1gentümer nur a.n einen Wohnungsuchenclen, der b'ci der nach 
. ' 
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• der ,LQ,ßc der tTohn;me z~'iö.nd1cenQe.eitldo vor;;emerkt ist (§,l), innerhalb von 

d.1:'ei Woohen Moh Deendi?~ der IMel\a'b\mG, wenn es Sich um Wohnungen handolt. 

die iaZoitpunkte des Inkr~ft~rotens 41080$ DUndesgesetzes nioht vermietet 

od~r nieht zur Denü~zung' überlassen sind, 'i1\ncrhalb von drei r~qchin Mch In. ' 

kro.fttreten dieses nUl1dosß"eset~os vcra'1eton. dieses ltecht steht dem Hc.usoicen", .. 

tümer binsicht11chvon wo~uncennicht .u,' deren bisheriger Inhaber bei dc~ 
I' , , 

Mch don voratehel'l.den DestilnmtmC0n ZUS"iD~1een Gemeinde' aus dom Grunde des § 1 
, . ~ , 

Aba,' 1 lit. b vor~cmcrkt war und eiit.o '\10MW\g in ~1nem Ha.use dieser Gemeinde 

oder einer gcmoilUlützicen l3o.uveX'Q1niß\U'lZ' 'erhalten oder eine mit öffentlichen, 

Mitteln eeförderte Uolu\u.ng{EigonlQ1,m,. ~~ent\2l!\swohn~) tU"l'ichtet und ,b0zocen 
he::f; , 

(2) In den Fällen des I .. be, 1 zwei tor HelbsctJ hOot der bish~rige W<')hnungs-
, . 

inhaber dem Ha.useig~ntümer schriftlieh mitzutoilen, welche WOhnung cer dort ~n-
f .,' 

geführ'1ien. ~\rt er erho.ltol\ boz:1e~~\7obe bezogen hat; die gleiche M1tteil\1l1g 

hat dor'bisheriaCl VlohnW\C81.z\l)Aber der Gell1e1n,~e ,zu. mnchen, wenn er eine VTohnt.lJlß 

in einem ~nuse einer eo.einnÜ~:~geft neuvereinie~ erh~lten oder e!no mit 8ffent

liche~~1ttoln geförderte~ohhung (Eigenhe1., tigentumsuohnung) bezoaen ~~t. ' 
:picli{ittell~ 1st biMOl\ Clr~1To.eell 1'lQ.cl\ ])col\c'l.i€UnC . der Innehabungnn c!e:r biß .. 

her:La~n, tl<>.l1nlU1g zu ma,chen. 

'" ;oo:rHausc~entÜlAer oder sei. DevQllmächtlgter 1st vorpfliohtet,a,or 
Gemeli'1.<\o,'vonden 'nl;.i.ch 1.bs. 1 orator He.lb,ntz ~otroff'enenVerfü{;\U1gcnb1S~Um 

Ablauf der im Ab$. 1 festeesotzten drQ1vlch~en Fri$t schriftlich J~o~ zu 
orst~tte)l. 

(4) V~rf'~ol\ do.s Ho.u8ei€o~tUme" o~e; seines Dcvol1mächtigten, die den 

DostÜlmunt;cn cles .:"'bs. 1 widerspl'ocheft, sb<! .u;i.chtig., 

WOhnYna$ZUW01i~ ~c~ dio Gemeinde. 

J...j. (1) 1>1e Get1e1nd~ ko.nn Wohl\ungon~Q.uf weloho die Bestilllt1U.ngon (les § 4 
nicht J..nwonc1\U1ß' fi1\de!l, bei ihr YOJ'{;G1l!erktol\ '\1ohnU11gsu.chenden'zmveisen', vteM 

a.) die Wohn'W\e vom Ho.useieentUmer innerhalb der 1m '§ '5 .. \bs.; 1 festgesetzten 

Frist nicht an eiBoa bei der Ge~eindevorßemerkten Wohnungsucheaden ye~ 
mietet wird ode~ 

p) einer i!et' 1J:l§5 ,,\.ba. 1 zweiter H~lbßt\t~Geno.nnten Fälle VOl."U.cet. 
(2) In den Fäl"en dcs § :; sinCl ~~r Ho.usoteontiliner oder aein Devolltnäcn.. 

, ' 

ticter und d~~ Wohnung81~~be~ VQrpflio~~ot, die Wohnungen von Wohnungsucho~don, 

die ai~h dUrch ,~i!lcn ~csiehtigungasohe11\ der Gemeinde ausweisen. besiohtigen zu 

10.sso1'\. 
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41. Doib1c.tt Ile1blatt" ,ur" PClrlL'.me!ltakorresn.ondci'\Z 21. November 1956 

(3) 'Uohnungen, de~en Miete (Innohnbune) ßemäBeiner gerichtlichen Ent

sCheidung endet, dürfQn ,nicht dem bishoriecn Mic~~(Inha.bor}ocler oiner ~t 111m 

itl Gemeinsamen IIausho.lt lebcnc1cn Porson. zugewies,on werden. ,Endete das ~Uetver. 

hältnis aus d~n Gründen des § 19'Abs. 2 Z. 1, ~'oder 4 des Uietengesotzes 

(§ 1118 LDGD.). 80 darf de~ bishcril!en Mieter in dem Bo.use, in dem sich dia ~u:t'

gck"Ündigte \1ohn'U.llg befindet, euch eine andere Vlohnun.,3' nioht ~ueewiosGl1 "erden~ 

(4) In deri 'ällen des L.bs. l' litt b ha.t' die Geaeindo dem Ho.useigentü6ol", 

'\"ienh der bisho:rice WohnUngeinhnbe~ eine T'{ohnung in einem Hause der Gemeinde er

,ho.lton hn.t,. ,binnen zwei \7ochon no;ch Einlangen dorL,nzeigo' gemäß § 3 Abs. 1, in den 
, ' 

übrigon Fällen binnen zwei Wochen nach Erhalt der ,Mitteilung gemäß § 5 Aba. 2 

droi 'für, (110 ZU,,{leisune der v!ohnung in Dotrt:Lcht gezogene bei ilu' vorgemerkto 

Wohnuncsuchcnde schriftlich namha.ft zu oochen. Dem ~C1.usoiS'cntÜJncr stoht os frei, 

bihnün einer Woche nCl.ch Erha.lt der Mitteiltulß der Gomeincle schriftlich bolmnntzu-. 

cebon, welchem der :no.mhaft gema.chton \1ohnunßsuchcndcn die YTohnung zug'o'l"dcsen werden 

soll; in diesom lj'o.ll darf ale Gomeindo die YTohnung nur dem vom Ho..usoigentÜJner bo ... 

zoichneten rfohn'l:,U1gsuchendenzuweiecn. 

(5) Die Dostilll!lu.t'lßen dos l~bs. 4 sind nicht c.nzu~onden, wenn die Anzeige 

gcmtiB § ,} ',,\06. 1 nicht rechtzeitiG o<ler überha.upt nicht ereta·ttct wurde. 

(6} Die ZU\10isung im. Falle des Abs. 1 1it. 0. mu.o binnen clr~i Wochon naoh 

Ablo..uf der im § 5 ;i\bs. 1 festccsebten, clroiwöchigen Frist 'erfolgenJ·· im Fc.~le des 

l:..bs. 1 li t. b muß ,Ue Z\l~1eisUl1.{j binnen einer rTooho nach Erhel t der Mi tteil,ung des 

Ho.usoic;antümors ß'cmäß Aba. 4, wenn aber eine solche Mitteil~ nicht rechtzeitig 

o~er überhaupt nicht e~macht wurde, binnen ~inor IToche ncch Ab1a.uf der für die 

]'11 ttoilu.nc das Ho.useigentümors im Aba. 4 festß'osetzten "Frist erfOlgen. )1urde c11c 

,lul.Zeieo getläß § , 1.1.1;>8. l' nicht rechtzeitic odor üborhn:\l~t nicht orstattet. 'so bo

einnt die droiwöchige Frist nm Tage nc.ch Einlange!) der Anzcit;e oder no.ch Kenntnis 

dos Zut;oet'fens der Voraussetzungen für die Zuweisung. 

(7) Die ZuWeisunG muß mittels schriftliohen Desoheidos ausgesproohen ~crdon. 

Di~ Fristen für die Zuv{eisung rio.ch L.bs. 6 sind gewahrt, wenn der Zuweis'Il.rlgsbescheid 

innerha.lb die SOl' Friston zur Post geseben wurde •. 

(S) J)cr auf Grund eines,reohtsJ..aä.fticon Deschoide$ Zugewiesene gilt als 
lvlietar. Für (11e M1otogolton im Rahmen der aesetZliohon .DestimnlW'l€on die orts

UblichonDedingungen. 

~. Ma.cht die Gemeinde von ihrem ZuwOiSungS7ocht gemäß § 6 nicht Gebrauch, 

so kann ~or Ha.useigentümer über die Uohnung frei verfüeen. 
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• 
42. Doiblo.tt 21. November 1956 

17ohm.u'lßs'tt\useh • 

. U~ teäpsiohtigel'1 die M1eter,(XMtl-ber) ~weier ,tlohl'1u,naen mitZ~stitnDunc der 

H~v.se1gcntümer ihre Vfohnu.ng 2$'.1 to.usohen, ~o hö.t jeder To.uschvrerber die To.'.1echnb,.. 
, , '; ·,t· .. · ,."'.. . 

sichtunt~r AAgö.pe der Gründe der Gemeinde, inder die UQhnUnc, um die 01' sich be~ 

w~bt, libgt, schriftlich a.~uze1gen~ D1() Gemeiade kann 1n:aerho.lb eil1C3r'nichter

streckbo.ren'Fristvon drei Ylochcnno.ch Einlo.nc-on der AnZeige die Durchführu.ne 

desWohnunestauschos untorso.een, wann für die Vntersll.{;'\lng wichtige GrUnde vor

liegoft. Ho.t die &emeinde den, Wohn'Ungsto.usch nicht unterst'.at, so ko.nn ,-1e Doonr!ic

Gune des Mietver~ttli;n1s8eB (c.~er I,nnehabunc) an den To.usohwohn\UlCen nicht Z\U:l An. 

laß eine~ VorfüGUne ßC~ § 6 genommen werden •. 
, , 

.§ '9. (1) i'leigert sich der Ho.useicentüme,r, einem bea.bsichtigten WoHnuncs. 

tausch innerho.lb'oiner Gemeinde zuzustimmen, so ~nn die Gemeinde, wenn triftiGO 

G~e für aOh Vlohn~st~uscH vorließen, a.Uf l111tr:lß' b-.1der TauschVlcrber ~on,Uo,'.1s. 
e'igcl?-tümer auftorderl'l, binnen zU.ei Wochen VOl'l T o.Go der Zustellun(; (let Auffor-, 

derune an cerechnet, mit den in D~tr~cht kommenden Tausohwerbern ~u dcrt b1~ 

he~1Gen Ded;ngungen einen MietvertraG' ubzuschlicßen~ 
, ' ',' , " ' . 

(2) ~ittiGe Gründe (AbU 1) l.iegen vor, wenn der '10hn-ungs\1eoh:3cl o:dch n~ 
oiftes ('er Taus9hvforbor einem d,er folr;enden Zwecke dient: 

6.) rrosentliohe VcrkQrzung <los \leees o(lor der Ylegzeit von doll' Vlohnunc ZUl:' 

Arbeitsstätte odor 
. b) Verbesserung der Wohnunesl~e für kranke oder körperbehindorte Personen 

unter DerUoksicht!ß\UlG' der l~t dO$ Gebreohens oder 

e) Erleichterung für Frauen in der Vcrsorsungaer Familienangeh?r1con, ina~ 

besondere hinsichtlich der Detreuune der Kinder, oder . 
4) Desoiticune oder Vo~indorUl'l.ß (~e$f.tbGrbelo.eea der Wohnune. 

0) Konunt der Hc.uscigont'l1,.t!ier' cter Aufforder\.l11C binnen der 1m .Abfh 1 fOllt

Gosetzten Frist nicht naQh,. $0 ka.nn die Gemeinde bei vorliegen tri:t.tiger G~dc 

(Abs.2) clon Tnuschwerborn d.ie beo.nspruchtoWohnune binnen weiterer vier Wochol\ 

mittels schriftliche1\ Dcsohoides z~oisen, .. sai denn, daß in der lterst>n eines 

'To.W!Jch,.,e~ber8 . ,oder eines l..ngehör1t!en seines l!Q.usstandes Gründe v,orliegen, aus 

donen dem IIn.useigentÜIller dor AbsohluSeines Mietvertrages n1cht zugoomwtet wel"den 
könnte. . 

(4) Mit der Rechtskrnft des Z~voisuncsbescheides treten die Z~ewiesenen 

in ~:l.e bisheriGon Mietverträge an den zug'c'li/iesenen \7ohn~en'e1n. 

(5) Die Destimmungon der Abs. 1 bis 4 sind auf d1e/§ 4 Genannten Wohnungen 
n1oh~ anz~landen. 

" 

21/A VIII. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)6 von 14

www.parlament.gv.at



, 

4~. Beiblatt 21. Novomber 1956 

Vorbot von Uohn~1s~blpse. 

i.lQ.. (1) Ablösen in Gclü od~r GoldesVlort IltlS .Anlaß d~r Vermietung (ttber-
, ' 

la.Bs~) von WohnunGen oder ;.us l'...nla.ß eines Vl~hn~stäusChes dürren, BOlleit im 

fo1eend.en nichts Ilnaero$ bcatimrnt ist, -weder angobotan nooh ent,gagerieenommen 

ver den. 
(2) Vereinbarungen üb'O~ ,Ablösen eus An10.ß 'der Vermietung (ttber1o.s'sune) 'von 

WohnUl'l(!en oder auS ,Anlaß eineS Wohnu,ncrst::-.usch9s sind nurzul.tissiC r-uf.. 
. . 

a) Aufwenduncen, die vom Ho.uscigentümer zur Verbesser\U'lg der Wohnu.llß gOlJlQ.oht 

wUl'dcn~ ft(,)weit keine gesot2;liohe Vorpflioht\U'16 b~$tand, sie IM.1S d.en 

Eingä~en en Mietzins zu bestreiten; 

b) ~\ufwGndUl1ß'on,. die VOIll bishorigen Mieter zur Verbesserung der Wöhn~ cre"", 

maoht wurden; (10.13 crleiohe eUt für Aufwenc1ungen, die von einell früheren 

Mieter zt!%' Ver'besserunc dar' Ylahnung comaeht wurden, soweit sie diesem 

vom bisherigen Mieter er~otzt wurden; 

0) Aufwendungon zur Deckun0 von nachgewiesenen ttbersi~dlunGeko~ten des bis-. . . 

herigon Mieters. 

(3) Ablöson dürfen 11'). dan Fällen dos l .. bs .. 2 lit. a und b n~ih einet' Höhe 

. anceboten und entgegenGenommen werden, ,die dem ':'lart der Verbesse,runcen entspricht. , 

den sio im Zeitpunkt der tlbernahme der Wohnung haben. 

(4) VC1r,'linbaruncen, 4io, den Destinmi\lllß'en der l~bs. 1 ,und 3 1lI;id~rsprecheX\, sind 

rechtsunwirksam; Ablösebetrtige, 4ie entgegen don Destimmungen der Abs.l und ~ 

t;!oleistot wurden, k<hmon innerhalb, vön drei Ja.hren zurUokcefordert werden. 

Sieh9r~1 dos ~ohnraHmbesta.n~2~e 

Ul. (1) Die Unr;to.ndlune von \1ohnUl1,ß'cn und Wohnräumen in llliUlllt3 anderer 1..rt, 

tl'~O inabasonclere 'in DUra- uncl Geschäftsräumo', sO~1'io die wic1n'ruzl{sS\71drige Denüt,zu,ng 

von WohnUl'lC'en und Wohnräumen ist verboton. 

(2) Die Vereinigung von zwei oder mehreren bisher getrennten '7ohnun(ren 1st 

vorboten. . ,. 
(;) .Die Ilezil'ksveI'i1o.1tUllCsbehörde ka.:rm aus wiohtiG'on Grtinct~n Ausnnhmen 'Von 

clon Verb,oten der l.bs, 1 und 2 bt.ndllißon. 

Verfo.hrensbestim.rnww;en, 

~.(1) G0gon Entscheidungen der Gcmeind~ über ai~ Ablehnung der Vormer~ 

desVTö.hnuncsuchenclen(§ 1) ist eine 'Dcrut'ung o.Usljcsol:llosscn. 

(2) Geeen e~nen ZU'\7cisuncsbeschoid lJomäß § 6 ist eine Dorutunc nur zuliiss1ß, 

~enn sio sich darauf crrtindct; ftcß die Zutraisung don Destimmuneen des §6 Abs. 1, 

3, 4 oder 6 oder des § 9 Abs,' 3 Ydc1orspricht. 
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Deiblatt zur Parlo.r.lcnts]<;orrespondenz 21. November 1956 

i.l2~ Dosoheidö, dia den mnteriell~rcchtliohen Destimmuncen dieses n~des

~esme~ widersprochen, leiden an einem .mit Nichtigkeit bedrohten Feh1er im 

Sinne des § 68 Aba. 4 litt d des Allge~ein0n VO~7altunesTerfahrensgesetzes 1950. 

Strnfbcstimmuaacns 

'.§....g. (1) Ube;rtt'etungcn der Destimmungen des § 2 Abs, ,2, des § , Ahs. 1, 

des § ; Abs, 2 und ; und des §ll wcr~en, sofern sie nicht einer strengeren Straf" 

best~ung unterliegen. als VcrwaltunesUbertrct~~on von der Dozirksverwn1tunesb~ 

h~l'c!e mit GeJc1strafen bis zu l~.OOO S, 1m Nichtcinbringsfallo mit Arrest bis zu 

89ens Wochen bcstrc.ft; v71rcl durch die 'UbertrGtune das öf'fentlichc Interesse 'sch\7or . 

~~chädiet, so kc.nn die~~reststrn.fe ~UCh neben dGr Go~dstrc.fe verhänet werden •. 

In el~ioher Ueise iat strafbar, wer, um die Dostimmungen dieses Dundesgosctzcs zu 

u.t1tiehen oc1Q'r ihre .DurchführWlß zu vereiteln, Wivmhre oder unvollständige tll1Caben 
" . " 

maoht, sonst di~se nestimmungen zu umgehen sucht, zu solohem Verhalten anst1ttot 

oder hiebe1 mitwirkt. 0 

.. (2) Uer entßegen den Destimmungen des § 10 Abs. 1 oder ; Ablösen in Geld 

odor Geldeswert entgegennimmt, wird, sofern die !at nach anderen Bostimmungen niob' . 
einer strengeren Str~fe unterliegt, von der Dczirksverwaltunasbehördc mit Gel&. 

str~fe bis ~um fünff~oben Detr~ der zu Unra9ht entgegengenoomenon Ablöse. im 

NiehteinbringurIG'sfalle mit ~\rrest bis zu d;r:ei Mono.ten bestraft. 

(3) Die verhäneten Geldstrcfen sind von den Landesregierungen aussohließlioh 

zu F<:Srdcrungszi7ecken no.oh dem WohnblJ.uförcl.crtulgsgosetz 1954,DGB1, Nr •. 153, Z~ Ver

wEu'td6n. 

l.rtikel II • 

. Sonderbcst~pngcnfqr pghn~1en! die mit Hilfe des Wohnhaus

~ied~raufhaut,2nds !iedeihcrcestellt werden. 

~. (1) Auf die mit H11f~ des Wohnhaus-Wicdcrnu(bnufonds wiedorhcrgestel1. 
ten Wohnuncen sind die Desti~~eh der §§ 1 bis 14,nnoh Maßg~be der folGenden 
Bestimmungen anzuwenden. 

~) Die Vollendung der ~iederherstellung ist der Deendi~ der lnnehabunc 

elei~hzuhD.lte1'!.; 

b) der Hau$eieentUmer kann die Wohnung außer in,den F~llen der lit. e nur an 
den Altm1cter (§ 20 doa WOhnhaus-Wiedoraufbnugesetzos, 13GB1. Nr. l'O/~94B, 
ih der ~a.ssung des Dundesgesetzes 13GB1. Nr. 26/1951) .vermietens 

13) eine Zuweisung ~er l7ohnu.ng' durch die Gemeinde (§ 6) 1st zuläSSiG, ,tonn 

. der HauaeicentUmer die Uohnur...c nicht an den 1 .. 1 tmieter vermietet; . . . 
d) im Fnlle der Zuweisunc der Uohnung' durch die Gemeinde ist dietfo~ deI:l 
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45. Diblatt 

Altm1etor zuzuweisen~ kann dem Alt~iote~ die ITohnung nicht ZUGewiesen 

v1erden, 80 kc.nn sio eaie Gemeinde nur einem Altm1eter, der seine frühere 

\7qhnung nichtarha.lten hc.t, zuweisen, os. seif1~nn, 'cZlnDer bereits 

Mieter (Il'Iho.b9r) oiner WohnUll(; o(ler Inhabor eines Eioenheimes 0(:01' einer 

Eigentumswohnung ist, die unter Del"Ücksichtigung der nllgeoeinen Uohnver~ 

. htlltnisse seinem Familianstnnd sowie seinen beruflichen und sonstigen b~ 

sondel'en porsöltlichen Vorhtil tnissen uncl denen der .zu se.inem lIa.uSsto.nc1 ge

hörigen P~rsonell entspricht. Die gleiche Roaelung gilt für den Hnuseiücn ... 

tUmer hinsichtlich der von iho im Zeitpunkte de~ Kriecscin~irkunc be_ 

nützten ~ohnung; 

0) kann die Gemeindo einer darin 1it. d angeführten Personen die Vohnung , 
nicht zuvlaisen, so hat sie dios dem Hc.useicentümer na.ch iblduf der für 

elie Gemeinde G'~l tenden Zuwoisungsfrist ohne Verzug nc.chvreis1ich mi tzu

teilen. In diesem Fa.lle steht dem HauseiecntÜnler dns Rocht der Vermietunc 

dor Wohnunc gern1iß § 5 .. \bs.l innerhalb von drei Wochen nc.ch Erhalt der 

Mit~eilung zu~ elie Destitununeen der §§ 5 bis 7 sind sinnecnliß a.nzuwenden. 

Artikol·III .. 

~hobu.~ von ßesct~lichen Vorsqhriften • 

.§...l2 •. (1) Die Destim1:1Ullß'on cler §§ 27 und 28 des lTohnhnus-17iedorc.ufbo.ueesetzes, 

. DGD1. N~. 130/194S, in der Fassung der Bundesgesetzo DGDl. Nr. 26/1951 und 116/1953. 
treten ait c~em Inkrafttr'eten c.es vorlieccnt;1en. Ilundescosetzes a.ußer VTirks9-l'!lkeit. . , 

(2} Die Ilestinlm~en des § 17 Abs. I 1it. a. und cl des Mietonc;esetzes Bind für 

die Dcuer der Uir~samkeit dieses Dunclcsßesetzos nicht anzuwenden. 

Artikol IV. 

Wirksamkeit und Vol1ziehunß • 

. l-!!. ~ieses DundesGcsetz verliert mit Aus~ahme der Destimnungen deS § 10 
~1bs. 4 zweiter .IIa.lbso.tz und des .§ 15 am .......... ", ••• ., •• seine'i7irksamkcit •. 

~. Mit der Vollziehune der Destimmuncen des § 10 ist da.s Dundesministerium 

fUr Justiz, mit der Vo1lzieh'\.UlC' der übrieen Destinmiüngen dieses Dunddseesetze,s, ~o ... 

Yloites s~ch ~ unbeschacet der DestimmW1ß' des § 1 .. \bs. 4 ~ rlioht uin die Er1ac$uns 

von Verordnungen hunc:elt, die L(1ndesroci,erung betrn.~t. 
- .......... ,..., ... 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen GcaotzentVlutf unter Verzicht a.uf 

clia erste LesUllß' sofort dem Ausschuß fUr so~io.le Verwaltung zur geschc.ftsordn'Un;g's" 

. nUiß·1gen :tlcha.i'ldl~ zuzUi~eisen. 
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46.Baiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

1l11.1äuternde;Bem:erl\qljld!?11 

,Die V~rhält:d,8se. a'1:lfdem 'Woh:nun'gamar~t,di~ ~,ohol\ :t..ZeitP\ltlk·te des 

Ausserkrafttretens des Wohnungsanforderungsgese:tzes n!{}.ltt befriedigen konn

ten, haben sich seither keineswegs gebessert, BOhd.(:i'rn vl:elmehr zum Naohteil 

der wohnungsbedürftigen Bevölkerungskreise empfindlich versohlechterte; Es 
I 

hat sich leider gezeigt, dass zahlreiche 'Wohnungen längere Zeit hinduroh un-

vermietet blieben und viele Wohnungen dem ltohnungsneck,edadurch entzogen 

wut'den, dass ~ie i:n );,'fi:ro~ oder QeschäftsräUllle umgewa~a~lt; wur4en" Eine be

sonders kritische Situation auf dom 'Wo~nungsmar,kt ilJi!t dadurch entstanden~ 

dass für dia bloße Bereitschaft zur Ve1'lllietun~ -v-on Wohnungen Ablösen in eine;t" 

Höhe verlangt und auch g~leistet werden'i die für die breiten Bevölkerungs .... 

sohiohten absolut unersohwingliQb sind.; rl.adurch konnten wohl sehr zahlungs

J,cräftige 'Wohnungssuohende, nicht aber lUnde.l:'bemi tte;Lte Und unter diesen vo~ 

allem junge Ehepaare zu einer "Woh::lUng gelangen, obwohl gerade bei letzteren 

der 'Wohnungsbedarf am grössten ist und einer dringonden Befriedigung bedarf. 

Diese Erfahrungen machen es notwendig; wieder gesetzliche Vorsorge zu 

treffen, dass freiwerdend.e Wohnungen jenen P(~rsonen ohne Rücksicht auf ihre 

finanzielle Leistungsf~higkeit zukommen s be:i, denen ein echter Wohnungsbedarf 

besteht •• , Diesem Zwe,cke dient der vorllogende Geset zentWl,lrf, er unterscheidet 

sich. von der bis Ende 1955 in Geltung gestand.enen Regelung dadurch t dass er 

nicht mehr eine umfassende 'W'ohnraumbewirtschaftung vQrsieht, sondern sich 
I 

auf Maßnahmen beschräukt'i die eine Vermietung freiwerdender 'Wohnungen 'an wirk-

lieb ... Wohnungsbedürftige sichern" 

Die verfassungsrechtliche Grundlage fUr die Gesetzgebung und Vollziehung 

des Bundes in Angelegenheiten der Wohnraumbewirtschaftltng hat seinerzeit 

Art~ 10 Abs" 1 Zö 15 ß.;.-VG .. S'ebildet~ Diese Grundlage ist 9 wie in einem Er-

kenntnis des Verfasaungsgerichtshofes zum Ausdruck gekommen ist, mit dem In-. 

krafttreten des staatsvertrages W8ggefallen. Das vorliegende Geset2: konnte 

daher nicht mehr auf dieser verfassungsreohtlichen Basis aufgebaut werden; 

es findet seine verfassungsrechtliche Gru11dlage im Artikel 11 .Abs~ 1 ZO 3 
(VolkswQhnungswesen) Bundes,-Verfassungsgcsetz, wonach dem Bund die Gesetzge

bung, dieVollziehung jedoch den Ländern zustehtD 

Im besonderen wird zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes iifolge:ndes 

bemerkt; 
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2,1';' November 1956 

Zu _d~n §.§ 1 ~nd, 2t, 

Eine entsprechen<le "WehnrauIDversorgung iS.t nur aurc;hfQ.hrbar p wenn die 

wohnungsbedürftigen Per.sonen erfasst werden. Das Gesetz' verpflichtet daher 

die Gemeinden y die Wohnungsuchenden bei Vorliegen besti:romter Voraussetzungen 
, 

als wohnungsbedürftig in Evidenz zu führen .. Im Gegensatz zur aeinerzeitigen 
. , 

Wohnraumbewirtschaftung wird sowohl von einer Klasseneinteilu'ng der Wohnung.... 

suchenden als auch vom Ptmktesystem abgegangen und d~lli'Zw~lte d,er Neuregelung 

entsprechend nur die Vermerkung jener Wohmmgsuchend,n an~ordnet, deren 'Woh

nungsbedarf einer dringenden Befriedigl.lng zu.geführt werde'n musso Allerdings 

ist es notwendig\) in der .Bescheilligung 1 die dem 'Wohnungs'bedürftigen von der 

Gemeinde über seine Vormerbmg auszufolgen ist, ~1icht bloß die Tatsache dßr 

Vermarkung, sondern auch den Grund d.er Vormerkung anzuführen, da bestimmte 

Tatbestände, welche die V'orme~t'kung bC3'l'ünden, in gewissen Fällen der Vermietung 

und Zuweis'ung von Wohnungfm sowie für diQ Mitteilungs pflicht des bisherigen 

Wohnungsinhabers (§ 5 ,Abs(1 1 ~nd 2) auaschlaggebend sind .. 

~u.~il.: 
Um den Q.emeinden den notwendig'f)ntlbel~blick über freistehende und freiwer-

dende Wohnungen ~u schaffen und ihnell diE',' Möglichkeit zur :Prüfung zu bieten, 

ob die freigewordenen Wohn\iT'.gen entsprechtmd den im Gesetz vorgesehenen Be

stimmungen vergeben werden~ verpflichtet das Gesetz im § 3 den Hauseigentümer, 

jede ~lm Zei tp'l1nkte des Inkraf°l;tretens des Gesetzes bereits freistehende Woh

mmg sowie jede künftige Beendigung der Innehabung an einer Wohnung der Ge

meinde anzuzeigen" Da:eüber hir!llllS ist l"l.a.Gh Abs Q 2 der Hauseigentümer (Bevoll-, 

mä~htigter) auch verpflichtet 1 in Hinknnft der Gemeinde jede Wchnungsaufkün

digung sowie jedes Räumungsurteil nach' Rechtskraft· an~uzeige.n'1 da,mi t die Ge..,. 

meinde schon .in di9sem Zeit punkt 0 Kenntnis von dem beyorstehenden Freiwerden 

solcher Wohnungen erlangt und dadurch :Ln die Lage kommt ~ eritsprechende Vor

bereitungen füra11fällige Wohnungszllweisungen zu treffen, 

Wie aus dem 'Wert laut des § 3 herIoXBchii ~ erstreckt. sich die Anzeig~:pflicht 

des Hauseigentümers (J3evol1miichobigten) auch sV.f die im § 4 bezeichnetfen 'Woh-

~~~_ .. L4J. 
Der Katalog der Viohni.lngrr-n$ über: a10 der Hauseigentümer frei verfügen 

kann, entsprich'c i.m V;;?~c,ltl iohen dl:~r l.ufzählung in den §§ 3 und 7 ,Aba" 3 des 
/ 

ße:i.llerzei tigen Wohn:.mgsanford8:rungEgesetzes o 
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48~Eeibla.tt 21 0 NoveznbeJ;" 1956· 

Zu§ .5.~ 

Durch. die im ~ ,,. votttesehe-ne Regelung blEI lbt d:fl.$'H~'$~igentÜmer das Ver

fügungsrecht über ·4,ieVe:1;'miet~ c~on Wohnungen grundsä'IHd.i.~h gewahrt; er wird 

in diesem Reoht ledit?;lich soweit beschränkt;,als er 410 wö.hnung nuZ' an einen 

vorgemerkten Wohnungsbedürftigen vermieten darf" Ausnahm.~n hievon-bestehen nur 

darin, d3SS das Verf'ügungarecht über Wohnungen, deren bisheri,ge Mieter wagen 

trberbelages (§ 1 Abs .. 1 lit<) b) als wohnungsbedürftig vörgemaZ'kt' waren und 

eine Wohnung in einem H,$use der Gemeinde oder einer gt?meinnützngen B~ttvereini,~ 

gung erhtüten ode1-' eip;$ mit öffe:r:.tllch-cn Mitteln ~tärr~el'te Wohnung errichtet 

oder bezogen haben, dexGemeinde unmittelbar zusteht o Yön diesen für das Ver-, . . 

mietungsreCht des ltauseigentü,mers U.!ltt das Verfügungsrecht der Gemeinde aus-

schlaggebenden Tatbeständ~n muss sow.ohl der Hauseigentümer als a.uch die Ge

meinde in entsprechender .. Form Kenntnis erlangen; das G,esetz sieht dahel' im 

Abs. 2 eine den Erfordernissen ente:pl'ech~nde lVli ttej.lungspflicht des bisheri

gen Wohnungs inhabers VOT .. 

. Zu § 6 = 

Der Gemeinde kommt ein Vorfü~~ngsrecht über freistehende Wohnungen in de~ 

Reg~l nur subsidiär zu~ und zwar nut' dann, wenn der Hauseigentümer eille frei

stehende Wohnung entweder während der im Geset z vorgesehenen Frist Überhaupt 

nioht vermietet oder an eine Person vermietet J die als wohnungsbeuUrftig nicht 

vorgemerkt ist" 

Dem Hauseigentümer wird auch in den Fälhm, in denen der Gemeinde gcmäss 

§ 5 das Verfügungsrecht über eine freistepende Wohn1~ng unmi tte Ibar zukommt" 

eine weitgehe~de Einflussnahme daJ.urch eingeräumt, dass die Gemeinde verpflich

tet ist, in diesen Fäll()l'l de~. Hanseigentümer drei für die Zuweisung der Vloh

nung in Betracht gezogene Wohnungsuchende namhaft zu machen~ nnd der Hauseigen

.tümer unter diesen Fersonen eine Auswahl treffen kann, an welche die Gemeinde 

·bei der Zuweisung dieser Wohnung gebunden ist" Voraussetzung ist allerdings~ 

dass· der Hauseigentümel' seinerzeit seiner Anzeie-,repflicht nach·§ 3 ~\bs '> 1. 

rocht zeitig nachgekommen ist" 

:Macht die Gemeinde von ihrem Rechte Gebrauch url.d erlässt sie einen Zuwei

sungsbescheid~ so gilt der Zugewiesene mit Rechtskraft dBs Bescheides €x lege 
, 

als Mieter; das Mietverhältnis richtet sich, wie aus dem Wc:rt1aut aeE!, Aba.., 8 

hervorgeht:, 11ach den ortslJ.blicho11 Bedingungen;, soweit nicht zwingendo gesetz

liche Bestimmungen en·tgegensteh·en~ 

Wird gegen den Zuweisa.ngsbescheiCl. berufen und hat die Gemeinde gemäss § 64 
Abs" 2 AVG ,; der Berufung die aufschi('benc.e Wirkung aberkannt 9 waildie soforti
ge Unterbringung dea Zngew:i.es.,men dringend geboten war (z .. B"wegen Obdachlosig-. 
kei t), so gilt dieser zwar nach nicht als Mieters hat aber auf Grund des Zuwei
sungsbescheides das R8cht auf Benützung der Wohnung; für die Zeit bis zv.r' Rechts
kraft des Bescheides gebühl't d.8m Hallseigen'tümer eine Vergütung in der nßhe des 
zulässigen Mietzinses o 
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49.Beibla,tt Bß iblatt zur l'arlamentiskorrsspondenz 

. Zu den §§ 8 und9t 

So wie sein.era.it,·$:f.>llder 'Wohnungstau13oh weitiJeh~J1t1pf'5rdert werden. 

Das Gesetz läs(Jt dlal:le~ an Sieh einen freien "W'ohnUngs;ts'llsoh,:zu. Die Gemeinde 

kann einen WohnungfftäUßC!1 nur dann untersagen, wenn dies wichtige Gründe ge

botenersche1nen lass,en; im Gesetz wird m:i, t Absicht von einer auch nur bei

spielweisen Aufzählung de:r wichtigen Gründe abgesehen, WI1 einer Berücksichti-

gung de:t besonderen Verhältniese, der Tausohwerber, die ;t.n den verschiedenen 

Interes,sensphären .el~~e~ sein können, in einem mögl:"9A,st 'l1;reiten Umfange 

Raum zugeben. 

Auf die Durchsetz\lJlg eines Wohnungstausches kann die Gemeinde nur dann 

$inf'luss nehmen, wenn der Hauseigentümer dem beabsichti~en Wohnungstausch 

seine Zustimmung verweigert, obwohl f'Ur den Wohnu.ngstausch triftige Gründe vor

liegen. In solchen lPällen 8011 die Gemeinde zunächst unter Berufung auf das 

Vorliegen triftiger <;ründe vermittelnd eingreifen, um den Hauseigentümer zu 

'veranlassen, dem Wohnungstausch doch' zuzustimmen" Bleibt der Hauseigentümer 

bei seiner We;i.gerung, so kann die Gemeinde den 'Wohnungstausoh dadurch ermög .... 

lichen,dass sie den Tausohwerbern die in Betracht kommenden Wopnungen zu

weist. 'eine Zu.weisung der Tauschwohnungen durch die Gemeinde kann aber daml, 

nicht vorgenommen werden, wepn der Hauseigentümer in der Person des Tausoh

werbers liegende Umstände gelt.end macht und die Gemeinde diese Umstände al" 

triftige Gründe anerkennt, aus denen dem Ha1,1seigel'ltümer der Abschluss eines 

Mietvertrages nicht zumutbar wäre. 

Da es sieh bei der Regelung des § 9 um eine zwangsweise llurchführungdes 

Wohnungstausches handelt\war es notwendig, die triftigen Gründe taxativ auf

zuzählen .. 

w: § ;!.Os 
Der in letzter Zeit in der Öffentlichke i t immer wieder bekämpfte Miß

stand, aus A.nlaß der Vermietung von 'Wohnungen oder aus Anlaß eines Wohnungs

tausches, übermässig hohe Ablösen zu fordern, verlangt dringend einen gesetz

lichen Schutz der Wohnungsuchenden gegen solche Auswüchse auf dem Wohnungs

markt • .Als begründet können Ablösen nur für Aufwendungen anerkannt werden, 

die vom Hauseigentümer 'oder vom Vormieter zur Verbesserung von W'ohilUngen ge

macht wurden, und zwar auch nur in einer Höhe, die dem Wert der Verb~serung 

im Zeitpunkte der Übernahme der Wohnung entspricht~ Diesen Erwägungen tragen 

die Bestimmungen der Aba. 2 und 3 Rechnung .. Darüber hinaus Ablösen lediglich 
. " 

für die Bereitschaft zum Abschluss eines Mietvertrages zu verlangen, erscheint 
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50.Beiblatt Beiblatt ~ur farlameAtskorrespondenz 

keineswegs gerecht:fert1.e;t; im Gesetze werden dahe~ d~l:'ajrt~gfij Abl.tisenverbot en 

und als recJ;ltsunwirDaill' erklärt, weil nur dadurch 0i~e $;t~ht!run·g:gegeben er

scheint, dasl;! der 1'{onnhe<larf auch der finanziell sob.wJ!lc~l}el), BevQlkerungskreise 

befriedigt werden kann. 

Zu § 11, 

Das Verbot der Umwandlung und Vereinigung von Wohnungen (Wohnrä'l,llIlen) war 

bereits inder Min.-Vdgo RGBl. Nr., 114/1918 statuiert. Diese Bestim1'i'lUngen 

wurden in der Folgezeit durch andere Vorschriften, tttietztd.urch § 20 des Woh

nungsa.nforderungsgesetzes, abgelöst. Im Interesse der notvJe.ndigenErha.l tung 

des vorhandenen 'TIlohnrawnes wurden in das vorliegende Geset~ im wesentlichen 

gleichlautende13estimmungen aufgenommen, die sich, wie schon seinerze.it, aus

nahmslos auf alle 'W'o)lnungen, also auch auf die im § ,4 angeführten Wohnu.ngen, 

erstrecken. 

Zu § 14' 
Die Bestimmungen des Aba. 1 entsprechen ihrem Inhalte nach den Bestimmun

gen des § 22 des Wohnungsanforde.rungsgesetzes o Da die in diesen Bestimmungen 

vorgesehenen St.rafen für ttbertretungen des § 10 des vorliegenden Gesetzes nicht , 
ausreichend erscheinen, wurden für diese Übertretungen im Abs o 2 empfindliche-

re Geldstrafen angedroht, wobei das Ausmaas der Geldstrafe in ein entsprechen

des Verhältnis zum Ausmass der zu Unreoht entgegengenommenen AbHLse gebracht 

wurde. 
Zu Artikel II.undIII~ 

Die Neuregelung auf dem Gebiete der Wohnraumversorgung WUrde zum Anlass 

genommen, auch die im Wohnhaus·-Wiederaufbaugesetz enthaltenen Bestim.mungen, so .. 

wei t sie sich auf die Vergabe der mit' Hi Ife des Wohnhaus-Wiedere.ufbaufonds 

wied.erhergestellten Wohnungen beziehen; in das vorl!egende Gesetz aufzunehmen, 

dami t wird erreicht, dass alle die V!ohnreumveraorgung betreffenden B€stimmungen 

in eiuem einzigen Geset~ zusammengefasst sind. Bei UbernahIIie der BestimItlUllgen 

der §§ 27 und 2.8 des W'ohnhaus-Wiederaufbaugesetzes wurden an diesen Bestimmun ... 

gen nur insoweit Änderungen vorgenommen, eIs eie sich durch die übrigen Bestim

mungen des Gesetzes ala notwendig erwei8en~ 

Dadas Mietertgeset z im § 11 Bestimmungen über das VerbQt und die Unga1 tig-

keit von Vereinbarungen über bestimmte Leistungen anlässlicb der Aufgabe des 

:t.liet~gegenstandes 'oder der Vermietung von Wohnungen enthält, die mit den Be

stimmungen des vorliegenden Gesetzes über das Verbot von Ablösen nioht im Ein

klang stehen, mussten die Bestimmungen des § 17 Aba., 1 lit o .a und d für die 

Dauer der Geltung des vorliegenden Gesetzes für unanwe~dbar erklärt werden. 

'-.-.c-a-o-
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